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Gesezgebung.
Am 18. November war in beiden Rächen keine

Sitzung.

Grosser RatH, 19. November.
Präsident: Se er et an.

Anderwerth und Carmintran legen iinNas
men der Majorität eitier Commission folgendes Gut-
achten vor:

Der grosse Rath an den Senat.
1) Alle diejenigen öffentlichen Beamten, Vie vers

möge ihres Amtes Siz oder Stimme, oder was ims
mer eine Art Gewalt oder Anspruch bei denjenigen
Behörden, vor welcher die Streitsache gebracht wurs
de oder noch gebracht werden könnte, auszuüben has
ien, oder bei denen sonst entweder wegen der Wichs
tigkeit des Amts gefährlicher Einfluß oder Vernachs
lässigung des Amts zu beförchten wäre, können vor
solchen Behörden weder mundlich noch schriftlich den
Dienst eines Advokaten versehen, so lange sie ein
solches Amt bekleiden. Dahero

2) Dörfen die Richter der niedern Behörden nie
in der nämlichen Sache, worüber sie gesprochen, das
Amt eines Advokaten vor einer höhern Behörde vers
treten. Desgleichen

z) Die Regierungsstatthalter und ihr Unterstatts
Halter, die Mitglieder des Kantonsgerichts, so wie
auch jene derVerwaltnngskammcr nicht in dem betrefs
senden Kanton — und

4) Die Distriktsstatthalter und die Mitglieder der
Distriktsgerichte nicht in ihrem Distrikt das Amt eines
Advokaten ausüben, so wie

5) Es sick> von selbst verstehet, daß die Mitglies
der der höhern Gewalten in der ganzen übrigen Res
publik mit dem Amt eines Advokaten sich nicht ahs

geben könne.
Custor im Namen der Minorität der gleichen

Commission legt folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
In Erwägung, daß dem Vaterland am besten

'er.

gedient wird, wann ein jeder öffentlicher Beamter,
seinem übernommenen Beruf besonders nach Megs
lichkeit sich wiedmet.

In Erwâgung>- daß hingegen, wann össentkltke
Beamten neben ihrem Beruf noch in fremde sich -n-si

sehen, deren Ausführung viel Zeit erfoderu kaun, r.!s-
dann die nächste Gefahr entstehst, den übernommen.'»
Amtsberuf nachlässig zu verrichten.

In Erwägung endlich, daß bei Ausübung des
Advokatcnberufs die leicht anscheinenden Streithandel
sowohl als die wichtigen gar oft Sie Anwendung von
sehr viel Zeit nothwendig machen.

Beschließt der grosse Rath:
1) Allen öffentlichen Beamten, welche vom Staat

besoldet werden, (sie seyen von hohem oder niederm
Rang) solle ohne Ausnahme untersagt seyn, LiePros
kuratorsstelle schriftlich oder mündlich vor denen G es

richten zu vertreten.
2) Jedoch sotten dergleichen Beamte (wann sie

von ihrer durch den Stallt besoldeten Stelle wieder
austreten) an der nachhcrigen Ausübung des Adveka-
tenberufs keineswegs verhindert seyn.

Custor vertheidigt noch mündlich die Grundsatze
seines Gutachtens. Pelle g r i n i findet ungerecht und
widersprechend, einen Mann, der ausgezeichnete Fäs
higkeiten hat, wegen einem Ämt, das ihm vielleicht
nur z-> Dublonen eintragen mag, die Anwendung se->

ner übrigen Kräfte und einen nöthigen Brodcrwerd
untersagen zu wolle»; er verwirft also das Miners
tätsgutachten. An verwerth glaubt auch, es sey
wider alle Grundsätze von Freiheit, den öffentlichen
Beamten jede Art von Advokatengeschäfte untersag cn
zu wollen, und dadurch swürden nur die Advokaten,
vermehrt statt vermindert; er stimmt also ganz Pell«-
grini bei. Geynoz stimmt dem Minoritätsgutackten
bei. H über glaubt, man soll sich durch einzelne Uw
bequemlichkciten nicht irre machen lassen; der Advokat,
tcndienst, in seinem eigentlichen Wesen betrachtet, ist
einer der ehrwürdigsten, weil er der schwachen wm
schuld in ihrer gerechten Sache Schuz giebt und die
meisten der berühmtesten Geftzgeber, Moses Eis w o

,u. s. w. waren Advokaten und bildeten sich m Vessà
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Ber..f zn i^ren grosse« Bestlmmmffzen; also an sich
selbst bewachtet ist gewiß der Advokatendienst mir den
öffentlichen Bedienungen nicht unvertraglich. In Rük-
ficht der allfalligcn Zeüverfiuimniß, die dieser Perus
in den Anitsverrichrnngen verursachen könnte, so mußte
man ans gleichem Grund den öffentlichen Beamten
jede andere Besorgung ihrer eignen Angelegenheiten
verbieten; die obersten Gewalten haben aus die Wicht-
erfullung der Beamten Aufsicht zu haben und wann
diese ihre Pflicht erfüllen, so soll ihnen jedes andere
Geschäft frei stehen. Weit entfernt also das Minorck
tätSgutachten anzunehmen, scheint ihm selbst das Ma-
joritatsgutachten noch zu eingeschränkt zu seyn, doch
will er demselben unter Bedingung einer verbesserten
Redaktion beistimmen.

Carmintran will keine andern Gesetze machen
als solche, weiche eine» bestimmten und einleuchten-
den Nullen haben und diesen sieht er durchaus nicht
in dem Gesetzesvorschlag der Minorität, denn wenn
die Advokaten, welche öffentliche Beamtungcn auf sich

haben, diesen nicht Genüge leisten, so werden sie er-
mahnst, und nöthigen Falls encsczt werden, und da
die untern Beamcnngen nicht hinlänglich besoldet wer-
den können, so muß man ihnen erlauben, sich durch
ihre gewohnlichen Erwcrbsarlen ihren Unterhalt zu
verdienen. Also begnüge man sich damit, die alifaiu-
gen Mißbräuche zu verhindern, ohne die Freiheit selbst

zu beschranken. Earrard erklärt, baß er in diesem
Geschäft immer anderer Meinung als Custor sey, wei-
eyes schon in Arau bei Vorlegung des ersten Gutach-
tens der Fall war, es aber jezt noch mehr ist, dq er
in ein so auffallendes E.rtrem übergeht. Durch den
Vorschlag Custors wurde man von dem wuchtigen
Advokatenberuf gerade diejenige» Bürger entfernen,
welche denselben am besten besorgten und dadurch das
allgemeine Zutrauen sich erwerben, wodurch also das
Volk den elenden llnteradvokatcn, die dasselbe aussau-
gen und ihrem Geschäfte doch nicht gewachsen sind,
preist gegeben würde; bei diesem Grimdsaz nun wür-
den entweder die fähigen Advokaten unfthjg gemacht,
eine öffentnchc Bcamtung zu übernehmen oder der
Staat müßte diese Beamtnngen so stark besolden, daß

.man dabei leben könnte, welches iezcre den Staat zu sehr
drücken, das erstere aber dein Staat fähige Manner
rauben würde; also nur diejenigen Bcamttmgen, wel-
ehe unverträglich mit dem Beruf eines Advokaten
an sich seibst sind, sollen davon getrennt werden;
er stimmt endlich ganz Hnbern bei.

Eu-sior beharret auf feinem ersten Antrag, weil
man einen Niickrfchied machen müsse zwischen denjeui-
gengPâmckrrufsaxten, welche die ganze Zeit einem Bürger
rauben konnten wie der Advokatendienst und andern,
welche nur in den freien Stunden und so zu sagen,
nur als Erholung getrieben werden können, wie z.V. die
Medicin, indem mit den lcztern eine öffentliche Bedienung
nicht unverträglich ist, wohl aber mit erster».

' Schoch wundert sich, daß er die gelehrten Mite
gliecer so sehr das Wort den Advokaten sprechen hört;
er denkt, wenn man einen Müller sehe, so sehe man
einen D>eb, und wenn man einen Advykacen sehe,
einen Lugner, und zwar je gelehrter je verkehrter;
er glaubt, dw Advokaten haben den Kanton Bern zuGrund gerichtet, und daher will ers inachen wie einst
ei» Kaiser, und alle Advokaten auf einmal abschaffen,

e.n Urtier furchtet die oft hinreiffende Beredsam-
kcit dex Advokaten, welche besonders jezt, da die R-ch-
ter noch unerfahren sind, oft mehr auf das Her; als
auf den Verstand wirkt; er will alls s r einmal das
Mawrttätsgutachten mit einigen Verbesserungen änlich-
men, aber wann wir einst ein allgemeines Gesezbuch
haben, so wünscht er, daß wir keine Advokaten mehr
haben oder daß jeder Bürger Beistand am Recht
leyn könne. >

Er! a cher stimmt für die Minorität, weil wennwir Adpokaten haben, die Friedensrichter beinahe ganz
unnuz gemwgt werden, denn die Advokaten leben nur
vom streit.

M i ch x l fodert Vertagung, bis uns eine Commis-
swtt cme Taxe über die Advokaten vorschlägt

Graf ist voll Ehrfurcht für die wahren Advoka-
ren, wie diejemgen sind, welche man uns aufgestellt
hat, welche mw die Unschuld und das Recht beschick
zeu, aber dann jpllen sich diese Beschützer nicht für
ihre bffoßmuth zahlen lassen; er will daher jedermann
den seisrano am Recht erlauben, aber unter der Be-
dingung, daß er sich dgfüx nicht bezahlen lasse.

Lacoste stimmt Carrard bei und wünscht, daß
d>e Advokaren nicht vor Gerichten sprechen dürfen,
in denen sie Verwandle haben, und um den Schaden
der unwissenden Dorfadvokaten zu hindern, will er,
daß keine andern als gelehrte Advokaten, welche einen
Grad angenommen haben, stakt haben dürfen.

drosch denkt, wenn was Huber sagt, richtig ist,
so sollte ma» geschwind in jeden Distrikt Z Advokaten
senden, und der Kanton Bern könnte hierzu hmläng-
sich liesern; er sieht aber dle Sache nicht so an, und
sieht nichts besser in der alten Eolothurner Regierung,
als das, daß man keine andern Beiständcr am Recht
gestattete, gis einen der Richter selbst, und da das
Land also keine Advokaten hatte, so waren auch nicht
vies Prozesse; er wünscht daher, daß man überall alle
Advokaten aoschasse.

Eapani glaubte nicht in Fall zu kommen, das
Wort nchnwn zu müßen; aber wer einen Prozeß hat
im Kancon Fryburg, lauft zu den Untcrstatthaltern,
bittet sie seine Assbokaten zu seyn, und ist dann ziem-
lich'ficher/ ihn'zu gewinnen, wegen dem Einfluß, den
diese mus die Gerichte bähen; aber diesem Nachtheil
wird dusch das Mäjorttatsgutachten sehr zwekmassig
abgeholfen; er srünmt also diesem bei.

An verwerth uncerstüzt nochmals das Majori-
ca lsgmach ren und begreift nicht, daß diejenigen Mit--



glieder, welche dic Verminderung der Addokaken wün-
scheu, dasselbe nicht annehmen wollen, da doch das-
selbe augenscheinlich die Vermehrung der Advokaten
hindert; er stimmt Hubcrn bei.

Perighc vertheidigt die Advokaten im allgemei-
nen als gelehrte, nüziiche und unentbehrliche Leute,
und stimmt Hubern bei.

Dcloes wiederlegt Erlachern, weil seine Mei-
nung nur dann anwendbar ware, wen» alle Menschen
gleich gelehrt wären, oder wenn man den Gelehrten
das Sprechen verbieten wollte, denn ohne diese Be--
dingung wurde der Schwache und Furchtsame immer
zu kurz kommen; er stimmt also Carrard undHubern bei.

Sch lumps bittet, daß man hierüber kein allge-
meines Gesez mache und besonders nicht von Abschaft
fung der Advokaten spreche, denn Schoch selbst sey mit
seiner dahmreissenden Beredsamkeit ein Beweis, daß
den furchtsamen und unberedtcn Bürgern Beisiander
oder Advokaten unentbehrlich sind; er stimmt dem
Majoritätsgutachten bei, welches unter Vorbehalt
von Redaktionsverbesserung angenommen wird.

Zimmermann im Namen einer Commission
trägt darauf an, über die Botschaft des Direktoriums,
welche das Kloster Muri zu einer Caserne für die erste
helvetische Legion fodert, zur Lagesordnung zu gehen,
weil das Kloster Muri theils eins der vorzuglichsten
Nationalgebande ist, welches zu andern grossen und
wichtigern Nationalanstalten dienlich seyn kaun, theils
aber dort in der Nähe keine vorcheilhafte militärische
Position ist und sich die erforderlichen Handwerker nicht
vorfinden würden.

Kuh» glaubt es sty durchaus nothwendig für
die Organisation der Legion, dieselbe vereinigt und
so nahe als möglich bei Luzern zu haben, unè> da das
Direktorium keinen vorthkilhaftern PlaZ hierzu als
Muri kennt, so könne man den Vorschlag des Direk
koriums nicht verwerfen, ohne demselben einen eben
so zwekmässigen Piaz anzuweisen, er will also dem
Begehren des Direktoriums culsprechen, Spengler
fodert vor allem aus Drwglichkeicscrkiäruug und daß
der Rapport drei Tage auf dem Bureau liegen bleibe.
Dcsloes und Erlacher begehren daß der Rap-
Port sogleich behandelt werde; dieser Antrag wird to
gleich angenommen. Erlacher untersiüzt ganz Kühn.
Wohl er will die Klöster von Bremgartcn fur die
Legion anweisen, Zimmerman» glaubt, Knhns
Grundsätze können sich sehr wohl mit öcm Gutachten
vereinigen, denn wenn Muri schon verworfen werde,
so könne man die Legion doch beisammen, und nicht
sehr fern von Luzern halten; er glaubt, der große
Rath dürfe dem Direk orium keinen neuen Vorschlag
wachen, und nur in seinen bloßen Beratungen hier-
über seine Meinung äußern, und so wäre z. B. Aar-
bu.rg und Zofingen weit zwckmässlger als Muri, in
Ruksicht der militairischen Lage sowohl als auch für

Herbeischaffung der diesen Truppe» nölhfgen Bei-
dürfmsse.

E sch er uuterstüzt das Gutachten, weil das Klo-
sier Muri sehr vouheilhaft zu weit nüzstchcrn Natio-
nalinstitutcu, als die Cascrucn sind, gebraucht werde»
kann: z'.ldem sieht er nicht ein, warum die ganze Le-

gion, also Infanterie, Caoalleiie und Artillerie zusam-
men in ein Gebäude verlegt werden sollte, da doch
die Verschiedenheit des Diensss und der Dreßur auch
verschiedene Lokale erfoderi. Er glaubt in der Näbe
von Luzern seyen zwckmassigere Gebäude hierzu vor-
Handen.

Deloes glaubt? wir solle» in die Sorgfalt des
Direktoriums mehr Zutrauen haben, und seinem Bcs
gehre» entsprechen, Bourgeois sagt, man gieng
von Aran weg, weil man dieDuppen nicht eiiilogireit
konnte, und nun behauptet man, dieses sey auch in
Luzern der Fall; er glaubt aber die verschiedenen be«

nachbarten Klöster wären hierzu vortreflich, und stimmt
zum Rapport, so wie auch Jomini, der lieber neue
Caserucn bauen, als alte Klöster zu Kasernen um-
schaffen will. Cartier stimmt Eschern und Zimmer«
manu bei, deren Gründe er die schlechten Straße»
in der Nahe von Muri beifügt. Koch bemerkt, daß
wir uuS darüber zu berathen haben, ob wir das Klo«
ster Muri zu Caserucn hingeben wollen oder nicht, und
da er dieses keineswegs zwekmassig findet, weil Muri
verdorben, und doch viele Einrichlungskostcn veränlas«
sen würde, so stimmt er zum Gutachten welcksts an-
genommen wird. Huber will daß unser^ Beschlug
nicht als Tagesordnung dem Dücktoriuni, sonder»
alS einen eigentlichen Beschluß zugesandt werde. Koch
bemerkt, daß die Tagesordnung die gewöhnliche Ab-
schlagsanrwoct ist, und daß wenn wir einen ander»
Beschluß fassen wollten, wir ihn dem Senat mittheile»
niüßitn, welches von einer Abweisung nie geschehe»
kann; er fodert über Hubers Antrag Tagesordnung.
Zimmermannn stimmt Koch bei. Hub er bchar«
rct aus seiuem Antrag, weil man nur zur Tagesord»
«»«g gehe, wenn man nicht «iutreten könne, nicht
aber wenn man ein bestimmtes Begehren bestimmt
abschlüge. Man geht zur Tagesordnung über Hubers
Antrag.

Das Direk-0'jum übersendet eine Anzeige voi»
Regierungsstatthalter des Kontons Linth, welcher an-
zeigt, er habe durch einen vertrauten Mann vernom»
men, daß im Frikthal schon über 700 junge Schwel«
zer vorbetgercißc seyen, die sich in englische Dienste enga«
giert haben, und daher fodert das Direktor. Beschleuni,
gnng der Gesctzejwider Auswanderung jungcrSchwcizer.

Su ter legt im Namen einer Kommission hier«
über folgendes Gutachten vor:

Die Kommission welche Sie den 15. November
niedergesczt bähen, um Ihnen über die Bothschaft des
Direktoriums vom 10. November, die jungen Schwei-
zer betreffend, welche ihr Vaterland aus Furcht vor



MMâdicttst so feig verlassen, einen Bericht einzuge-
düi, hat die Ehre Ihnen folgendes vorzuschlagen!

Wenn Muth, Tapferkeit und Treue von jeher
Haupizüge waren im Charakter der Schweizer, durch
dse sie sich nicht nur in Vertheidigung ihres eigenen
Vaterlandes, sondern selbst in fremden Knegsdien
sien auszeichneten, so daß überall wo sich ihre muth
beseelten Heere zeigten, der Feind vor ihnen wich —

so muß es allerdings jedem befremden, daß jezt, in
dem schönen, glüklichen Zeitpunkt, wo die heilige Freu
heit, eine auf ihre ewigen Grundsätze beschwvrne Kon,
siilution, alle Schweizer in ein Brudervolk, alle ver.
schicdcnen Interesse in ein einziges Vaterlandsinkercsse
vereinigt, so viele dieser Schweizer auf eine bloße Ein-
ladung hin, sich diesem Vaterland wieder wie zuvor
mit Leib und Seele zu weihen, wieder wie zuvor ihre
kriegerischen Uebungen (oxei-às àlíràv) zu begin

neu, die einzig und allein zur Sicherheit des Vater-
lands, und zur Erhaltung der eben erworbncn Frei-
heit abzwccken — daß soviele Schweizer nun den Na-
men Schweizer entweihen, und ihr Vaterland theils
verlassen, theils verlassen wollen.

Wir wollen zur Ehre der Nation glauben, daß

ein solches, die Abkömmlinge Tells so entehrendes
Ausreißen, mehr der leider nur zuviel um sich grei
fciidcn Verführung, als andern Ursachen zuzu-

sihreiben sey. Wenn aber dabei noch Feigheit, Treu-

losigkeit und Verräthcrei ihr gefahrliches Spiel treis

den sollten, so ist es Pflicht für den Gesczgcbcr, die ge-

hörigen Vorbcugungsmittel dagegen aufsuchen und

hier beweist«. Vernunft, Kenntnis des
menschlichen Herzens, Geschichte und Er.
fahrung, daß von der einen Seile Aufklarung
und Verachtung, von der andern bestimmte
Strafen die einzigen und die besten sind. In die-

ser Rüksicht schlägt euch die Kommission folgende Ne-
<

solution vor: ^ ^ ^ ^Der grosse Nach an den Senat:
Erwägend, daß Sicherheit des Staats, ErHast

tung der neuerworbnen Freiheit, der erhabene Zwck

unsrer Konstitution sind;
Ewägend, daß nach der Natur des Gcstllschafts,

Vertrags, und nach unsrer auf Freiheit gegründeten
Konstitution jebev Bürgcr seiaen einzelnen Willen dem

allgemeinen Wllew aufopfern muß; erwägend, day
die individuelle Freiheit jedes einzelnen Burgers sur

das Wohl des ganzen darf eingeschränkt werden, m
dem jeder der Nalur und der Konsitution nach sich

verpflichtet, seine Kräfte nach dem allgemeinen Willen
für das allgemeine Beste zu verwcuoen, und dem

Staat also ein Zwangsrecht über ihn gestattet, wen»

er diesen Vertrag nicht halten will;
Erwägend, daß, wenn gleich noch keine Gefahr

dem Vateriande bevorsteht, unsre neugcbohrne Repubs

Ilk dennoch bei der allgemeinen Crisis von Europa,
-bet dem trügerischen Spie! der Politik, steh nicht nur

x

Ruhe im Innern durch weise Gesetze, sondern auch
Sicherheit von aussen durch kräftige Maasregein vers
schaffen muß;

Erwägend, daß diese Sicherheit von außen vors
züglich von einer schleunigen Organisation des Miüs
tairs abhängt;

Erwägend, daß es von feher ein Hauptzug im
Nationalcharakter des Schweizers war, beym blossen
Wink, ja beym blossen Naiven Vaterland — die
heiligen Gefühle von Freiheit und Unabhängigkeit zu
verbinden, die einzig und allein durch Muth, Tugend
und Gehorsam gegen di« Gesetze erreicht und erhalten
werden;

Erwägend, daß das vom Direktorium angezeigte
Ansreißen so vieler Schweizer, es mag nun aus Vers
lührung, Feigheit oder bösen Absichten geschehen —
gerade dem Staatszwek — der Sicherheit -- entge,
gen ist;

Erwägend endlich, daß die Gesezgeber Helvetiens
als wahre Väter des Vaterlandes die Verirrten
und Verführten mit Aufklärung und Belehrung, die
Feigen mit Verachtung, und die Böftwichter und Vers
sichrer mit den strengsten Strafen behandeln müssen,

Beschließt der grosse Rath:
r. Alle Schweizer vom i8- bis zum 2Z. Jahr

stehen auf dem Piquet.
2. Das Direktorium ist eingeladen, alle falschen

Gerüchte und boshaften Lügen auf das feierlichste zu
widerrufen und zu zerstreuen, welche die Feinde der
Freiheit und des Vaterlandes über die unschuldige,
ehrenvolle Absicht, die Jugend in den Waffen zu üben,
ausgestreut haben, indem es zugleich alle Verirrten
und Verführten zurükruft, welche nach der Bekamtts
machuiig seines die Waffenübuiig betreffenden Bes
schiusses, den Boden der Republik verlassen haben.

3 Das Direktorium ist zugleich eingeladen, m
alle Kantone treue, redliche, dem Volk beliebte, aufs,
geklärte Patrioten zu schicken, welche dasselbe von der-
Reinheit seiner Absichten überzeugen, ihm das wahre
Vaterlandsinteresse, wie sein eigenes Wohl vor die
Augen stellen, und es zu gleicher Zeit crmuntern sols
icn der Konstitution treu zu bleiben, die ihm so un>
saglich viele Vortheile gewährt.

4. Es soll verboten seyn, Pässe über den Boden
der Republik hinaus -u ertheilen, ausgenommen den
Studierenden, den Künstlern und den Kaufleuten.

5. Ueber alle Em-granten, welche sich gefährliche,
vatcrlandsoerräthcrische Handlungen schuldig gemacht
haben, soll die Todesstrafe beschlossen seyn.

6. Alle diejenigen welche aus eine verräthcrisch«
Weise zur Emigration siiffodern, so wie auch die
Falsch»?-rber, sollen die gleiche Strafe und über das
noch Consiscanon ihres Vermögens auszustehen haben.

7. Die aufgeloderten Emigranten welche an den
bösen Handlungen der im 6. Artikel genannten Nest
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fuhrer; Theil genommen habe«/ Verliehren für io Jahre
ihr Bürgerrecht.

8. Das Direktorium ergänzt die Anzahl der im
5. und 7. Artikel bezeichneten Ausgewanderte» auf
lyre oder ihrer Eitern Unkosten; es ergänzt auch eben
fo die Anzahl der im 2. Artikel benannten Ausge-
wanderten, wenn sie nicht 14 Tage nach der Bekannt-
machung dieses Gesetzes wieder ins Vaterland zurük
kehre».

9. Sollten sich endlich im Schoosc der Republik
so ausgeartete, der Abkömmlinge Tells unwürdige
Menschen befinden; sollte es so feige, den Schwer-
zernamcn entehrende Memmen geben, welche eine trage
Ruhe der bürgerlichen Thätigkeit vorziehen, und glau»
den, man könne ewig die süssen Früchte des Friedens
und einer giüklichcn Freiheit gemessen, ohne sich da-
bei beim Ruf des Vaterlandes an Gefahren zu ge,
wohnen, — 0 so mögen sie gehen — die Feigen —
sie find unwürdig die Aetheriust der Freiheit zu ath-
me» — fie mögen gehen, wohin sie wollen — mögen
fliehen aus einem Land, dem die Freiheit heilig ist,
das sie durch ihre Gegenwart entweihe» und an-
derwärts ihr unnützes Leben verhauchcn — aber mit
der ausorüklichen Bedingung, nie wieder den Vater-
ländlichen Boden betreten zu dürfen.

Ehe dieses Gutachten in Berathung genommen
wird, theilt das Direktorium noch in einer Botschaft
die vom argauischeu Regierungsstatthalcer erhaltne
Anzeige mit: daß die fürs Militär eingeschriebne
Mannschaft des Distrikts Brugg, als sie sich lezchin
in den Waffen übte, nach der Stadt zum FreihettS
bäum marschirt sey, sich da das?te Stük des schwer
zerischcn Voftsbiatts habe vorlesen lassen, und als
man um Anzeige derjenigen Bürger vat, welche IM
Nothfall freiwillig dem Vaterland dienen wollten, daß
die ganze eingeschriebne Mannschaft sich einmüthig

§. 1. Cartier findet den ersten § dieses Gesetzes
unnüz, weil die Militärkommission hierüber einen Vor-
schlag zu machen habe, und wir zum Krieg Männer
und nicht Kinder brauchen wollen. Erlacher folgt
Cartier. Guter vertheidigt das Gutachten, weites
wichtig ist, den Begriff Piquet wieder unter das Volk
zu bringen. Zimmermann folgt Cartier. Koch
will nur den § abändern, nicht ausstrejchen, weil
dieses Geftz sich auf das Dekret vom Direktorium her
ziehen soll, durch welches dasselbe veranlaßt wurde;
er will daher nur bestimmen, daß alle Mannschaft
von 18 bis 2.5 Jahren auf dem Piquet seyn soll.
Anderwerth stimmt Cartier bei, weil in den vev
schiedenen Theilen Helveticas verschiedene Begriffe
mit dem Wort Piquet verbunden werden, und das
Geftz, wenn keine Ausnahmen gestattet würden, zu
strenge wäre. Spengler stimmt Cartier bei. H u-
b er will den § «Massen, und dagegen bei dem § über
die Pässe hierüber etwas bestimmen. Kühn will dm
§ beibehalten und einzig seine Redaktion ändern und
bestimmen, daß alle junge Mannschaft von 18 bis
25 Jahren zur Vertheidigung des Vaterlandes bereit
seyn soll, weil es wichtig ist dem Volk auch die Gründe
von den zu treffenden Maaßregeln aufzustellen; denn
die Helvetier werden sich gerne zur Vertheidiguug des
Vaterlandes einschreibe» lassen aber unruhig werden,
wenn man sie ohne zu wissen warum, innert ihre
Grenzen einsperrt. Guter stimmt Kuh« bei, weil
das Volk gut ist, und nur seine Verführer dasselbe oft
irre leiten. Deloes folgt auch Kuhns Antrag.
H über dringt darauf, daß die junge Mannschaft der
Bestimmung der Konstitution gemäß, nehmlich erst
vom 20 Jahr an, wenn sie in das Bürgerrecht eins
trit eingeschrieben werde, und beharret auf seinem er-
sien Antrag. Cu stor will kein Alter bestimmen, son-
dem nur sagen, die junge Mannschaft. Bourgeois
folgt Koch und Custor. Koch vereinigt sich mit Hu-unter lautem l?reudenaesàei hierin anerboten habe l i)«- oeve,/ e-mevl.' anervown yave. ^n. La r mintr an stimmt Custom bei. Z i m m e w

Billeter fodert ehrenvolle Meldung der jungen
Mannschaft im Distrikt Brugg, Einrückung in aus 'àh^ ijer ^^st^m wcrden'
Protokoll und m alle öffentlichen Blatter H-lvetiens. Dekrtt dès Di^uM mwAMaisch
Dieser Antrag wird einmüthig unterstüzt und auge
nomme»

Villeter fodert, daß Suters Gutachten diesen
Nachmittag in einer ausserordentlichen Sitzung in Be-
rachuug genommen werde. Da er nicht unterstüzt
wird, so zieht er seine» Antrag zurük.

Kühn sagt, jeder von uns wird mit der Com-
mission einig seyn, daß die strengsten Maaßregeln gegen
die Verführer unsers Volks crfodcrlich seyen, da aber
dieser Gefttz.esvorschlag eine solche Vermischung von
Deelamatiofien, Proklamationen, und Gesetzen enthält

ist, so müsse auch unftr Geftz bloß provisorisch seyn,
und sagen, die provisorisch durch das Dekret des Di-
rektormms ausgeschriebne- Mannschaft soll provisorisch?
als Piquet angesehen werden. Graf stimmt ganz-
Hubern und Koch bei. Guter vereinigt sich mit Hu-
bern. Ku h n glaubt, vor allem aus müsft die Pflicht,
angezeigt werden,, deren Nichterfüllung die Strafenach.
sich zieht, und daher ist ihm gleichgültig, ob diese,
welche hier in der Vercheidigung des Vaterlandes be->

steht, in der Einleitung zum Geftz oder aber m einenr
§ des Gesetzes selbst augcgâcn sey, wenn sie nur ü-

und ein ächfts Potpuri ist, so begehre ich Kweift-gendwo angegeben wird, damit das Volk wisse, um
Behandlung des Gutachtens. Der Antrag wird an-i was es zu thun ist. Zimmermann sagt, da daS
genommen. ' I Dekret des Direktoriums nur provisorische war, und



mir so lange gültig ist bis ein allgemeines Gescz
über die Einrichtung der Mützen bestimmt wird/ unsre
gegenwärtige Berathung aber nur auf jenes Bezug
hat/ nicht zu Abfassung eines bleibenden Gesetzes die-
neu soll, so können wir auch durchaus nicht näherem-
treten/ sondern muffen uns einzig auf jenes Dekret be-

rufen; er beharret also auf seinem leztern Antrag.
Er lach er folgt ganz Zimmermann, mit dem sich auch
Huber vereinigt/ dessen Meinung angenommen wird.

Nachmittagssitzung.
Die Berathung über das von Sutern diese» Mor-

gen vorgelegte Gutachten wird fortgesezt.

§ 2. Esch er fodert / daß der erste Theil dieses §

ans dem doppelten Grunde durchgestrichen werde/
weil das Direktorium schon eine solche Proklamation
wie hier gefodert wird hat ergehen lassen, und weil
eine blosse Einladung an das Direktorium nicht in
einem Gest; dem Volke mitgetheilt zu werden braucht.
Cartier folgt Eschcrn, und begehrt, daß derganze
§ ausgelassen werde, weil auch der zweite Saz dieses
§ nicht hieher gehört. Zjm m e r m a nn stimmt den
bleiben, über diesen K gefallnen Meinungen bei.

Hub er denkt auch, es sey keine Wiederrufung noth-
wendig, und will also auch den ersten Theil dieses §
auslassen, und den zweiten Theil desselben glaubt er
sollte man in einem besondern und bestimmtem § fest-

setzen. Pellegrini vertheidigt den§ insciuem Inn-
halt und wünscht einzig Verbesserung der Redaktion.
Su ter will anch hier seinen Potpurri vertheidigen
und Host er halte der aristokratischen Büchse der Pan-
dora die Stange; er hätte nie gedacht, daß man
diesen § angreifen würde; noch kennt das Ärlk den
Gang der Dinge und die Revolution nicht, und daher
muß man dasselbe unterrichten, und erst dann strafen,
wann nach der Aufklärung noch gesündigt wird.
De iocs stimmt feierlich Sutern bei weil das Volk
noch aufgeklart werden muß. Koch kann auch nicht
finden wie eine Aussoderung ans Direktorium als ein
Eestz müsse bekannt gemacht werden und stimmt
Eschcrn bei. Wyder folgt und will das Direktorium
durch einen besondern Beschluß einladen die, bösen
Gerüchte zu widerrufen. Zimmmermann folgt
vnd fodert, daß die Abfassung der Einladung ans Di-
rektorium der Commission zugewiesen werde. Enter
jst zufrieden, wenn man die Marerie seines Vorschlags
«mummt und will gerne die Form derselben Preiß
geben. Kühn folgt ganz Eschern in Rüksicht des
ersten Theils des § und in Rüksicht des zweiten Theils
will er, daß das Direktorium bevollmächtigt werde,
die ausgereisten jungen Bürger zurükzmnfen, wann
es die Umstand e des Vaterlandes erfodern. H u ber
widersezk sich Kuhns lezterm Antrag und will daß die
Zeit der Zurükrustmg auf 4 Wochen bestimmt werde.
Hntee folgt Hubern, dess»u Antrag unter Vorbehalt

der von der Commission zu verbessernden Redaktion
angenommeil wird.

Esche r fodert, daß erst die vorhandene Botschaft
des Direktoriums, welche eigentlich diese ausserordcnt-
liche Nachmittagssitzung veranlasste, in Berathung ge-
nommen, und die Verhandlung dieses Gutachtens in
eine Morgensttzung verspart werde, weil die Com-
mission nun doch einige Abänderungen vorzuschlagen hat.
Hub er widerfezt sich diesem Antrag, welcher ver--
worsen wird.

§ 3> Anderwerth glaubt, wenn solche ausser-
ordentliche Maaßregeln nothwendig waren, so müßte
man sie in geheimer Sitzung beschließen, und da die
nöthige Berichtigung der Stimmung des Volks durch
die constituirten Autoritäten eben so gut als durch
solche ausserordentliche Commissarien geschehen kann,
so fodert er Durchstreichung dieses §. Guter ver-
theidigt den Vorschlag, weil derselbe, als er ihn zum
erstenmal der Versammlung vorlegte, allgemein un-
terstüzt wurde, und heute alles nur der Form wegen
verworfen wird. Der § wird ausgestrichen.

§ 4. Huber denkt, dieser K müsse vor allem aus
bestimmter gemacht, und auf die jungen Bürger des
Piquets, aber dann ohne weitere Ausnahmen ange-
wandt werde» ; denn er will nicht alle Bürger sin
Lande behalten, sondern nur diejenigen, welche zuerst
die Wicht auf sich habe»/ das Vaterland zu vcrchci-
digen; aber dann uncer diesen keine Rüksicht aus ih-
ren besondern Stand nehmen. ^

Zimmermann stimnic zur Verweisung dieses S
zu besserer Redakliom Kn h n Host, wir werden nicht
aus Helseticn ein Staatsgefangiiiß machen wollen,
und daher kann er diesem § durchaus nicht beistim-
men; er glaubt, man sollte stden Bürger Hclvctieus
nach Bedürfniß ausser Land gehen lassen, aber sie ver-
pflichten beim ersten Ruf, wenn das Vaterland ihrer
bedarf, sich wieder zum Dienst desselben einzustellen.

Euter suchet die Gleichnis' des Staatsgefäng-
msses etwas excentrisch, doch will er gerne der Rük-
Weisung beistimmen, insofern man derselben auch die-
jenigen Mitglieder wn stich zugiebt, welche dazu geord-
net sind, damit diese selbst arbeiten und nicht bloß
crikisiren. Der § wird der Commission zur Verbcss»-
rung zurükgewieftn.

§ 5. H über denkt über blosse Absichten allein
werde man nicht die Todesstrafe verhangen wollen
und fodert daher Verweisung des § in die Commis-
sion. Kühn stimmt bei, weil noch keine Gesezgebung
sich anmaßte, die blossen Gesinnungen zu bestrafen
und begehrt also, daß auf vaterlandsverräthcrische
Handlungen die Todesstrafe gesezt werde. Euter
bemerkt, daß das Wort: Handlungen nur aus Ver-
gcssenheit sich nicht hier finde. ' Zim m e rm a nn glaubt,
dieser § gehöre durchaus nicht in dieses Geftz, sondern
in das allgemeine Auswandernngsgrttachten und so-
den also, daß derselbe gänzlich ausgesirichet! werd



Ear ra r d stimmt Zlmmermemn bei/ we'l hier nnr
von der Auswanderung der für das Militär eiuge-
schriebuen Bürger die Rede ist. Pellegrini unter-
stüzt Zimmermaim. Euter glaubt und wann dieser
K schon in andern Gutachten vorkomme, so müsse er
doch auch hier vorkommen, weil er, obgleich er keine

Blutpolitik will, doch auch zu keiner Lämmerpolitik
helfen will; dagegen will er, wie die Griechen, nicht
in einer Nachmitlagssiiuing über Todesstrafen etwas
festsehen und begehrt also"Vertagung der Berathung
auf Morgen.

Carrier folgt der Auslassung des § in diesem
Eesez; stimmt aber auch zur Vertagung der Berathung.
Er lâcher stimmt auch bei, daß das Gutachten der
Commission znrükg.ewlesen werde, unter dem Beding,
Haß alle Mitglieder in dieselbe gehen. Hub er er-
klart, daß er dieses als eine persönliche Beschuldigung
ansehe, und sich daher rechtfertigen müsse.: Er beruft
sich auf alle Mitglieder, die in den Commissionen ar-
Leiten, ob er nicht eines der fleißigsten Mitglieder der-
selben sey, und oft schon bis nach Mitternacht in den-
selben gearbeitet habe: er gieng nicht in diese Commis-
sion, weil er es unerhört fand, eine alte Commission
abzufetzen und eine neue zu ernennen, nuh daß er
nicht gestnnet sey in dieser Commission zu arbeiten.
(Lerm von zur .Ordnung rufen und Unterstützung.)
Koch erklärt, daß er das gesagte nicht als eine Be-
schmdignng ansehe, weil Huber eins der fleißigsten
Mitglieder der Commissionen ist.: er bittet aber, daß
man nicht weiter hierüber spreche, und daß der Pra-
sidcut jeden zur Ordnung rufe, der Persönlichkeiten
vorbringt. Er will die Berathung nicht vertagen,
begehrt aber Auslassung dieses Z §, weil derselbe nicht
hieher, sondern in das zu machende Gesez über die
Ausgewanderten im allgemeinen genommen, gehöre.
H über kann Koch nicht beistimmen und glaubt die
Commission sollte diesen § naher bestimmen und ihn
allenfalls auf solche Ausreisser anwenden, die.die Was-
sen gegen das Vaterland ergreissen.: er aber wünscht,
daß mau die ganse Berathung einstelle, de? Commission
zurükweise und derselben 2 neue Mitglieder beiordne.
Dieser lezte Antrag wird angenommen und der Com-
mission Zimmermann und Carrard beigeordnet.

Das Direktorium fragt, ob, da die Granbündt-
tierische Regierung den Paß vpn Waaren gegen den

i Cantpy Btkleyz beträchtlich erschwert habe, nicht such
diejenigen Haarcy, welche Bündren.dweed Helvetien

.zu ziehen hot, mis einer Auflag belegt werden sollen.
V bcr federt. Verhandlung dieses Gegenstandes,
welcher Finanzsachen und politische Verhächie betritt,
in einer gch.eiin.cn Sitzung. Kühn sodcrt öffentliche
'Verhandlung, weil wir unsrem Volk schuldig sind ö.f-
scnllich und mit seiner Kenntniß der Beweggründe,
Gcgenmaaßregeln gegen eine so beleidigende Handlung
em.-s aristokratischen Raths eines, mit uns in naher
Verbindung gcstandnen Volkes zu treffen. Koch stimmt

Hubern bei, weil uns die Constitution und das Regle-
ment zu heimlicher Behandlung verpflichtet. H über
beharret drmgenst auf seinem Antrag, weil es nicht
nöthig ist diesen Gegenstand des Volks wegen öffentlich
zu behandlen, denn die Zeitungen werden ja doch nicht
für das Volk, sondern für unsre Feinde geschrieben.
Die Behandlung dieses Gegenstandes in geheimer Giz-
zung wird beschlossen und die Versammlung bildet sich
in ein Geucralcomice.

Senat, is. November.
(Fortsetzung.)

Schwalle? sagte Wenn ich mich aller der drlnr
genden, aufgeklarten und intressantcn Discussionen,
die diese Resolution im grossen Rath veranlaßt hat,

.erinnere, so wundere ich .mich nimmermehr, daß sie
so, wie sie da liegt, ausgefalle», ich will sie aber als
ein Besonderer betrachten, meine Widersprüche darin
anmerken, und die eigennützige Schwache der beiden
Hauptmeinungen an Tag legen, so gut ich kann, und
fragen : Sind die jezigen Gutsbesitzer mit einer kauft
lichen Zlbga.be, Schuld oder Auflage in den Besiz ih-
rcr Güter getreten? ja ode? nein, der Gutsbesitzer sagt
ja. Aber vie Constitution will, daß das Land nicht
mehr mit ohnanànflichen Abgaben belastet werde,
also stellt sich der liebe besonders reiche. Gutsbesitzer
vor, die Grundzinse und Zehnten hören ans, und ìyikl
durchaus auf der Constitution leben und sterben. Der
.grosse Rath hat dielen sirengen Anhängern der Eon--
stitntion, durch ein Activ der vorliegenden Resolution
aber einen starken Stoß gegeben. Da er nicht ganz
von der Gerechtigkeit abweichen will, und jene so
derlei obwohlen inconstiturionelle Ansprüche besitzen
ihn ezwas entschädigen, wie entschädigt er sie
aber um die Hälfte und .P4 ohne Gerechtigkeit, so
daß dieftzauch sehr konstitutionell sich' über diesen Be-
schlnß zu beklagen, indem das Eigenthum niemalen
soll verschmalert, sondern gesichert, und alles, was
durch die neue Revolution sogar in Aemtern, vielmehr
also in Documencen verlieren muß, sott entschädigt
werden. Hier seht ihr also wieder eine Klasse Bür-
gcr, die der Constitution sehr anhangen will, ge-
schmälert. Diese zwei Theile (ich muß es sagen) sind
aus purem, liebem eigenem Jntrcsse der Constitution
so freundlich; der grosse Rath, nach dem heldenmâssî-
gen Beispiel unserer in der Dummheit alt gewordnen
und endlich ansgestorbenen Regiments Vorfahren,
dccretirt: Etwas Nachlaß dem Schuldigen, etwas
Abzug oem Eigenthümer, diese Parkhcicn, weilen sie
beide Ursache haben zu klagen, sollen sich zum Wohl
des Vaterlandes vereinigen. Zu diesem muß der wirk-
liehe Staat als rechrmassigcr Erb den alten Staats-
emiunsten im 4ten Artikel der Zehnten noch das Sei-
nige aufopfern.

(Die Fortsetzung folgt.)
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